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FACHBEREICH KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

 

 

MODULBESCHREIBUNGEN  

FÜR DAS SCHWERPUNKTBEZUGSFACH 

„ARBEIT UND WIRTSCHAFT“ 

 

für den fachspezifischen Teil Sachunterricht 

der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Bildung, Erziehung und Unterricht 

 

 

 

 

Änderung 

beschlossen in der  

38. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften am 08.07.2020 

befürwortet in der 156. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und Studienqualitätskommission 

(ZSK) am 26.08.2020 

genehmigt in der 316. Sitzung des Präsidiums am 17.09.2020 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2020 vom 26.10.2020, S. 931 
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Identifier SOZ-SU-EF1 

Modultitel  Einführung in die Soziologie und die Sozialstrukturanalyse für 

Studierende des Fachs Sachunterricht 

Modulbeauftragte(r) Studiendekan(in) 

Qualifikationsziele 1. Grundlegende Kenntnisse über Grundbegriffe und 

Untersuchungsgegenstände der Soziologie 

2. Kenntnisse 

 der Grundbegriffe sowie der grundlegenden Theorien und 

empirischen Befunde der Sozialstruktur- und 

Ungleichheitsforschung 

 der Indikatoren und Datenquellen zur Beschreibung des Wandels 

der Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland und Europas 

3. Fähigkeit Ergebnisse aus der Sozialstruktur- und 

Ungleichheitsforschung zu interpretieren und bewerten 

Inhalte Die 1. Komponente  

stellt zentrale Grundbegriffe der Soziologie vor (wie Handlung, Erwartung, 

Rolle, Macht und Herrschaft etc.), zeigt, wie diese Begriffe bei der 

Analyse exemplarisch ausgewählter Untersuchungsgegenstände (Familien, 

Organisationen, Ungleichheit, soziale Differenzierung etc.) eingesetzt 

werden und führt so in die Grundlagen soziologischen Denkens ein. 

Die 2. Komponente 

widmet sich der Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland im 

internationalen Vergleich und führt in die Problemstellungen, 

Forschungsfragen und Grundbegriffe der Sozialstrukturforschung ein. Im 

ersten Teil dieser Veranstaltung geht es um demografische Prozesse und 

deren Bedeutung für den Wandel moderner Gesellschaften. Im zweiten 

Teil richtet sich das Augenmerk auf Ausmaß, Ursachen und Folgen 

sozialer Ungleichheit in wichtigen Themenfeldern (Familie, Bildung, 

Einkommen und Armut, Arbeitslosigkeit und Beschäftigung). 

Modulkomponenten mit Angabe 

der LP 

1. Vorlesung oder Seminar (mit Vorlesungsanteilen) zur Einführung in 

die Soziologie (2 LP) 

2. Vorlesung zur Sozialstruktur (5 LP) 

LP des Moduls 7 LP insgesamt, davon 

 für eine Veranstaltung mit einem Studiennachweis 2 LP 

 für eine Veranstaltung mit einer Prüfungsleistung 5 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 oder 2 Semester 

Angebotsturnus 1) jedes Semester 

2) jährlich im Wintersemester 

Studiennachweise/ 

Prüfungsvorleistungen 

Ein Studiennachweis in der Komponente 1:  

Teilnahme einschließlich einer kleineren mündlichen (10-15 Minuten) 

oder schriftlichen Leistung (6-8 Seiten) oder mehrere Teilleistungen (die 

den o.g. Umfang nicht überschreiten dürfen) 

Art der studienbegleitenden 

Prüfung 

Eine Prüfungsleistung in der Komponente 2:  

Referat (30-45 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (10-12 Seiten) oder 

Hausarbeit (12-15 Seiten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) oder 

Klausur (60-90 Minuten) 

Prüfungsanforderungen siehe Qualifikationsziele 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses 

Modul 

Angemessener Studiennachweise sowie Bestehen der Prüfung 

Wiederholbarkeit der 

Notenverbesserung 

-- 
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Modul beschließendes Gremium Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Schwerpunktbezugsfach Sachunterricht: Arbeit und Wirtschaft 

Teilnahmevoraussetzung keine 

 

 

Identifier SOZ-SU-EF2 

Modultitel  Einführung in die Wirtschafts- und Organisationssoziologie 

für Studierende des Fachs Sachunterricht 

Modulbeauftragte(r) Studiendekan(in) 

Qualifikationsziele 1. Vermittlung  

 von Grundwissen über die Struktur und Funktionsweise von 

Arbeitsmärkten und Unternehmen; 

 von Kenntnissen der zentralen theoretischen Ansätze für die 

Analyse von Arbeitsmärkten und Unternehmen; 

 der Fähigkeit, zentrale Konzepte und Theorien zur Analyse der 

Dynamiken auf Arbeitsmärkten und Unternehmen einzusetzen. 

 

2. Vermittlung 

 von Kenntnissen der grundlegenden Theorien und Konzepte der 

Wirtschaftssoziologie; 

 des Wissens um die soziale, kulturelle, rechtliche und politische 

Einbettung ökonomischen Handelns; 

 interdisziplinärer Bezüge der Wirtschaftssoziologie insbesondere 

zur Ökonomie, Politikwissenschaft und Ethnologie. 

Inhalte 1. Einführung in die Arbeits- und Organisationssoziologie 

Moderne Gesellschaften sind geprägt von Arbeit, Arbeitsmärkten und 

Organisationen. Die Transformation der Organisation von (Erwerbs)-

Arbeit inklusive des Wandels von Arbeitsformen und der subjektiven 

Verarbeitungsmuster prägt die gesellschaftliche Verteilung von 

Einkommens- und Lebenschancen in den Gegenwartsgesellschaften. 

Ausgehend von der klassischen Managementtheorie und der 

Bürokratietheorie Max Webers führt die Veranstaltung in grundlegende 

Theorien, Zeitdiagnosen und Anwendungsfelder der Arbeits- und 

Organisationssoziologie ein, die ebenso für die wissenschaftliche Analyse 

wie für ein reflektiertes Agieren in modernen Organisationen von zentraler 

Bedeutung sind. 

 

2. Einführung in die Wirtschaftssoziologie 

Die Veranstaltung führt in grundlegende Zusammenhänge der Wirtschaft 

aus einer soziologischen Perspektive ein und stellt dabei vielfältige 

Bezüge zur Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethnologie her. Zu den 

vermittelten Grundbegriffen gehören Tausch, Markt und Wettbewerb, 

Institutionen und Vertrag sowie Geld und Kapital. Darüber hinaus 

interessieren die Rolle des Staates, von Verbänden und sozialen 

Netzwerken für die Koordination von Wirtschaftsakteuren und die 

Erschließung ökonomischer Möglichkeiten (z.B. bei der Jobsuche oder 

Innovationsprozessen). 

Modulkomponenten mit Angabe 

der LP 

1) Vorlesung oder Seminar (mit Vorlesungsanteilen) zur Einführung in 

die Arbeits- und Organisationssoziologie  

(2 bzw. 6 LP) 

2) Vorlesung oder Seminar (mit Vorlesungsanteilen) zur Einführung in 

die Wirtschaftssoziologie  

(2 bzw. 6 LP) 

LP des Moduls 8 LP insgesamt, davon 

 für eine Veranstaltung mit einem Studiennachweis 2 LP 

 für eine Veranstaltung mit einer Prüfungsleistung 6 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1) jährlich: Wintersemester 

2) jährlich: Sommersemester  
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Studiennachweise/ 

Prüfungsvorleistungen 

Teilnahme an einem Testat oder mehrere Teilleistungen (die den o.g. 

Umfang nicht überschreiten dürfen) in einer der Komponenten, in der es 

dann 2 LP gibt. 

Art der studienbegleitenden 

Prüfung 

Klausur (60-90 Minuten) in einer der Komponenten, in der es dann 6 LP 

gibt. 

Prüfungsanforderungen siehe Qualifikationsziele 

Berechnung der Modulnote Note der Prüfungsleistung 

Bestehensregelung für dieses 

Modul 

Angemessener Studiennachweis sowie Bestehen der Prüfung 

Wiederholbarkeit der 

Notenverbesserung 

-- 

Modul beschließendes Gremium Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften 

Verwendung des Moduls Schwerpunktbezugsfach Sachunterricht: Arbeit und Wirtschaft 

Teilnahmevoraussetzung keine 
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FACHBEREICH KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

 

 

MODULBESCHREIBUNGEN  

FÜR DAS SCHWERPUNKTBEZUGSFACH 

„ERDKUNDE“ 

 

für den fachspezifischen Teil Sachunterricht 

der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Bildung, Erziehung und Unterricht 

 

 

 

 

Änderung 

beschlossen in der  

37. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften am 10.06.2020 

befürwortet in der 156. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und Studienqualitätskommission 

(ZSK) am 26.08.2020 

genehmigt in der 316. Sitzung des Präsidiums am 17.09.2020 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2020 vom 26.10.2020, S. 935 
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Erdkunde 

Identifier GEO-SU-12 

Modultitel Grundlagen in einem Teilbereich der Physischen Geographie/ 

Geoökologie 

Englischer Modultitel Principles of a specific subject of Physical Geography 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Martin Franz 

Qualifikationsziele Im Basismodul „Grundlagen in einem Teilbereich der Physischen 

Geographie/ Geoökologie“ sollen sich die Studierenden exemplarisch 

mit den wichtigsten Fragestellungen, Grundbegriffen und 

theoretischen Konzepten eines Teilbereichs der Physischen 

Geographie vertraut machen: 

- Kenntnisse der Erscheinungsformen und Prozesse in der Physischen 

Geographie 

- Kenntnisse grundlegender Arbeitsweisen (Theorien, Methoden, 

Modelle) der Physischen Geographie 

- Fähigkeit, übergreifende Fragestellungen der Physischen 

Geographie auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse der 

Einzelsysteme zu bearbeiten 

- Fähigkeit, die erlernten Kenntnisse im Gelände umzusetzen und 

anzuwenden 

 

Methodenkompetenzen: Wissensmanagement, analytische und 

konzeptionelle Kompetenzen,  

Selbstkompetenzen: Organisation von Arbeitsprozessen, 

Selbstständigkeit, Motivation, fachliche Flexibilität, Selbstvertrauen 

Inhalte - Grundlegende Prozesse und Erscheinungsformen der Systeme Feste 

Erde (Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde), Wasser & Klima 

(Klimatologie, Hydrologie) oder Lebewesen 

(Vegetationsgeographie, Ökozonen der Erde) 

- Übergreifende Fragestellungen der Physischen Geographie 

- Grundlegende Arbeitsweisen der Physischen Geographie  

Modulkomponenten mit Angabe der LP Vorlesung (3 LP) nach Wahl: „System Feste Erde“ oder „System 

Wasser & Klima“ oder „System Lebewesen & Ökozonen“ 

LP des Moduls 3 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jährlich 

Studiennachweise - 

Prüfungsvorleistungen - 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (60-90 Min.)  

Prüfungsanforderungen In der Klausur werden die Inhalte (Erscheinungsformen, Prozesse, 

Arbeitsweisen, Methoden) der gewählten Vorlesung geprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Klausur. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Klausur muss bestanden sein. 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesserung nein 

Modul beschließendes Gremium FBR 01 

Verwendung des Moduls Schwerpunktbezugsfach Erdkunde im Fach Sachunterricht im 

Bachelorstudiengang Grundbildung/ Bildung, Erziehung und 

Unterricht 
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Identifier GEO-SU-13 

Modultitel Grundlagen in einem Teilbereich der Humangeographie 

Englischer Modultitel Principles of a specific subject of Human Geography 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Martin Franz 

Qualifikationsziele Im Basismodul „Grundlagen in einem Teilbereich der 

Humangeographie“ sollen sich die Studierenden exemplarisch mit den 

wichtigsten Fragestellungen, Grundbegriffen und theoretischen  

Konzepten eines Teilbereichs der Humangeographie vertraut machen: 

- Kenntnisse ausgewählter Forschungsergebnisse und 

Anwendungsmöglichkeiten der Humangeographie 

- Kenntnisse grundlegender Konzepte und Arbeitsweisen (Theorien, 

Methoden, Modelle) der Humangeographie 

- Fähigkeit, übergreifende Fragestellungen der Humangeographie auf 

der Grundlage der erworbenen Kenntnisse zu bearbeiten 

- Fähigkeit, wichtige Arbeitsmethoden (auch im Gelände) 

umzusetzen und anzuwenden 

 

Methodenkompetenzen: Wissensmanagement, analytische und 

konzeptionelle Kompetenzen,  

Selbstkompetenzen: Organisation von Arbeitsprozessen, 

Selbstständigkeit, Motivation, fachliche Flexibilität, Selbstvertrauen 

Inhalte - Grundlagen der Sozialgeographie oder 

- Grundlagen der Wirtschaftsgeographie oder 

- Grundlagen der Geographischen Stadt- und Siedlungsforschung 

- Übergreifende Fragestellungen der Humangeographie 

- Grundlegende Arbeitsweisen der Humangeographie 

Modulkomponenten mit Angabe der LP Vorlesung (3 LP) nach Wahl: „Wirtschaftsgeographie“ oder 

„Sozialgeographie“ oder „Siedlungsgeographie“ 

LP des Moduls 3 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jährlich 

Studiennachweise - 

Prüfungsvorleistungen - 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (60-90 Min.)  

Prüfungsanforderungen In der Klausur werden die Inhalte (Grundkenntnisse, Arbeitsweisen, 

Methoden) der gewählten Vorlesung geprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Klausur. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Klausur muss bestanden sein. 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesserung nein 

Modul beschließendes Gremium FBR 01 

Verwendung des Moduls Schwerpunktbezugsfach Erdkunde im Fach Sachunterricht im 

Bachelorstudiengang Grundbildung/ Bildung, Erziehung und 

Unterricht 

 

  



938 Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 07/2020 

Identifier GEO-25 

Modultitel Regionale Geographie (P) 

Englischer Modultitel Regional Geography  

Modulbeauftragte/ -beauftragter Prof. Dr. Gabriele Broll 

Qualifikationsziele Im Basismodul Grundlagen der Regionalen Geographie sollen sich die 

Studierenden mit wichtigen Grundbegriffen und theoretischen 

Konzepten der regionalen Geographie bzw. der Regionalforschung 

sowie mit den spezifischen Grundlagen der Regionalen Geographie 

von Deutschland vertraut machen: 

- Grundkenntnisse unterschiedlicher Ansätze Regionaler Geographie 

- Grundkenntnisse der Aufgaben und Methoden der 

Regionalforschung 

- Regionale Kenntnisse zur Nahregion und zu Deutschland 

 

Methodenkompetenzen: Wissensmanagement, analytische und 

konzeptionelle Kompetenzen, Wissenstransfer, Synthesefähigkeit 

Sozialkompetenzen: Allgemeine Vermittlungskompetenzen 

Selbstkompetenzen: Organisation von Arbeitsprozessen, 

Selbstständigkeit, Motivation, fachliche Flexibilität, Selbstvertrauen 

Inhalte - Konzepte der Regionalen Geographie 

- Aufgaben und Methoden der Regionalforschung  

- Regionale Geographie von Deutschland 

Modulkomponenten 

mit Angabe der LP 

1. Komponente: Vorlesung (3 LP) 

2. Komponente: 2 Exkursionstage (1 LP), frei wählbar aus dem 

Angebot der Geographie 

LP des Moduls 4 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jährlich 

Studiennachweise - 

Prüfungsvorleistungen - 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (60-90 Min.) oder mündliche Prüfung (mind. 15 Min., max. 

60 Min.)  

Prüfungsanforderungen - Kenntnisse unterschiedlicher Ansätze der Regionalen Geographie  

- Kenntnisse unterschiedlicher Ansätze der Regionalforschung 

- Kenntnisse der Regionalen Geographie von Deutschland 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote errechnet sich aus der Klausur zur Vorlesung. 

Bestehensregelung für dieses Modul Bei den Exkursionstagen ist die Anwesenheit erforderlich.  

Die Klausur der Komponente 1 muss bestanden sein. 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesserung nein 

Modul beschließendes Gremium FBR 01 

Verwendung des Moduls Neben-, Kern- und Hauptfach Geographie im 2-Fächer-Bachelor-

Studiengang,  

Schwerpunktbezugsfach Erdkunde im Fach Sachunterricht im 

Bachelorstudiengang Grundbildung/ Bildung, Erziehung und 

Unterricht 
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Identifier GEO-STM-SU3 

Modultitel Projektseminar Geographiedidaktik 

Englischer Modultitel Didactics of Geography – Project Seminar 

Modulbeauftragter Prof. Dr. Martin Franz 

Qualifikationsziele Im Modul „Projektseminar Geographiedidaktik“ sollen sich die 

Studierenden auf der Basis der in den Vorlesungen der Module GEO-

SU12 und GEO-SU13 erworbenen Kenntnisse mit speziellen 

Teilbereichen der Geographie auseinandersetzen: 

- Verknüpfung von Arbeitsweisen (Theorien, Methoden, Modelle) in 

Teilbereichen der Geographie mit Geländearbeit 

- Übertragung von Kenntnissen in Teilbereichen der Geographie in 

die Geländearbeit 

- Fähigkeit, Fragestellungen der Geographie auf der Grundlage der 

erworbenen Kenntnisse für Grundschule zu bearbeiten 

- Reflexion  

Inhalte - Vertiefte Kenntnisse der Geographie in ausgewählten Teilbereichen 

- Vertiefte Kenntnisse zu übergreifenden Fragestellungen der 

Geographie 

- Vertiefte Kenntnisse ausgewählter Arbeitsweisen der Geographie 

- Anwendung theoretischer Kenntnisse im Gelände; dabei steht die 

selbständige Anwendung geographischer Kenntnisse im Mittelpunkt 

der Geländearbeit mit anschließender Reflexion.  

- Unterrichtsplanung und Auswertung: Im Seminar und im 

Geländeteil werden fachlich-fachdidaktische, lernpsychologische 

und curriculare Aspekte von Erdkundeunterricht thematisiert. 

Modulkomponenten mit Angabe der LP Seminar und Geländetage (4-5 Tage) (5 LP) 

LP des Moduls 5 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jährlich 

Studiennachweise - 

Prüfungsvorleistungen - 

Art der studienbegleitenden Prüfung Projektarbeit (5-10 Seiten) 

Prüfungsanforderungen - Vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Teilbereichen der Geographie 

- Vertiefte Kenntnisse wichtiger Arbeitsweisen und Methoden der 

Geographie  

- Fähigkeit zur Bearbeitung übergreifender Fragestellungen in der 

Geographie 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Projektarbeit. 

Bestehensregelung für dieses Modul Beim Seminar besteht aufgrund der aufeinander aufbauenden 

Seminarstruktur Anwesenheitspflicht. Bei den Geländetagen ist 

Anwesenheitspflicht selbstverständlich. Alle Modulteilprüfungen 

müssen bestanden sein. 

Wiederholbarkeit zur Notenverbesserung nein 

Modul beschließendes Gremium FBR 01 

Verwendung des Moduls Schwerpunktbezugsfach Erdkunde im Fach Sachunterricht im 

Bachelorstudiengang Grundbildung/ Bildung, Erziehung und 

Unterricht 
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FACHBEREICH HUMANWISSENSCHAFTEN 

 

 

PRAKTIKUMSORDNUNG  

FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG „PSYCHOLOGIE“  

UND DIE MASTERSTUDIENGÄNGE „PSYCHOLOGIE: 

SCHWERPUNKT KLINISCHE PSYCHOLOGIE“  

UND „PSYCHOLOGIE: SCHWERPUNKT  

INTERKULTURELLE PSYCHOLOGIE“ 

 

 

beschlossen in der 

50. Sitzung des Fachbereichsrates des Fachbereichs Humanwissenschaften am 06.02.2008 

befürwortet in der 91. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 19.03.2011 

genehmigt in der 156. Sitzung des Präsidiums am 21.04.2011 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2011 vom 29.09.2011, S. 981 

 

Änderungen beschlossen in der 

81. Sitzung des Fachbereichsrates des Fachbereichs Humanwissenschaften am 02.05.2012 

befürwortet in der 100. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 12.09.2012 

genehmigt in der 184. Sitzung des Präsidiums am 04.10.2012 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2012 vom 27.11.2012, S. 766 

 

beschlossen in der 

90. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Humanwissenschaften am 12.06.2013 

befürwortet in der 112 Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 30.04.2014 

genehmigt in der 211. Sitzung des Präsidiums am 05.06.2014 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2014 vom 14.08.2014, S. 1202 

 

Änderungen beschlossen in der 

131. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Humanwissenschaften am 21.03.2018 

befürwortet in der 143. Sitzung der Ständigen zentralen Kommission für Studium und Lehre 

und Studienqualitätskommission (ZSK) am 16.05.2018 

genehmigt in der 275. Sitzung des Präsidiums am 26.07.2018 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2018 vom 17.09.2018, S. 806 
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Änderungen beschlossen in der 

148. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Humanwissenschaften am 27.05.2020 

befürwortet in der 156. Sitzung der Ständigen zentralen Kommission für Studium und Lehre 

und Studienqualitätskommission (ZSK) am 26.08.2020 

genehmigt in der 316. Sitzung des Präsidiums am 17.09.2020 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2020 vom 26.10.2020, S. 940 
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§ 1 Allgemeines 

(1) Der Bachelor- und der Masterstudiengang Psychologie beinhaltet jeweils die Absolvierung eines oder mehrerer 

Praktika. 

(2) Die Studierenden bemühen sich selbstständig um eine Praktikumsstelle, die den Anforderungen und den 

jeweiligen inhaltlichen Interessen der Studierenden entspricht. 

(3) Das erfolgreiche Absolvieren der Praktikumstätigkeit einschließlich der Erstellung des Praktikumsberichts 

wird im Bachelorstudiengang mit 17 Leistungspunkten und im Masterstudiengang mit 15 Leistungspunkten 

zertifiziert.  

(4)  1Das Praktikum/ die Praktika soll/sollen dem Erwerb praktischer Erfahrungen in Tätigkeitsfeldern mit 

psychologischem Bezug sowie dem Erwerb von Kenntnissen über Arbeitsprozesse, Strukturen und die 

Organisation der Einrichtung(en) dienen. 2Außerdem wird die Entwicklung von Perspektiven für das weitere 

Studium und die spätere berufliche Tätigkeit angestrebt.  

§ 2 Status der Studierenden im Praktikum 

(1) 1Die Studierenden bleiben während der Zeit des Praktikums an der Universität Osnabrück mit allen Rechten 

und Pflichten von ordentlichen Studierenden immatrikuliert. 2Sie sind keine Praktikant*innen im Sinne des 

Berufsbildungsgesetzes. 

(2) Andererseits sind die Studierenden an ihre Praktikumsstelle gebunden, insbesondere was die Unfall-

verhütungsvorschriften, die Arbeitszeitordnung sowie die Vorschriften über die Schweigepflicht betrifft. 

§ 3  Praktika im Bachelorstudiengang 

(1) 1Im Bachelorstudiengang müssen drei Praktikumsmodule absolviert werden: das Berufsbezogene Praktikum, 

das Orientierungspraktikum und die Berufsqualifizierende Tätigkeit I. 2Insgesamt müssen 510 Stunden 

nachgewiesen werden.  

(2) 1Das Berufsbezogene Praktikum umfasst 120 Stunden (4 LP), wovon 30 Stunden auf die (erstmalige) 

Praktikumssuche entfallen. 2Es kann bei öffentlichen und privaten Einrichtungen absolviert werden, deren 

Tätigkeitsfelder deutlich erkennbare Bezüge zu den Studieninhalten und Berufsfeldern des Studiengangs 

aufweisen. 3Die Anleitung des Praktikums erfolgt durch eine hauptamtlich beschäftigte Person, die über eine 

abgeschlossene akademische Ausbildung in Psychologie (Diplom, B.Sc. oder M.Sc.) oder einen vergleichbaren 

Abschluss verfügt. 4Wird das Praktikum im Ausland absolviert, werden für den erhöhten Aufwand bei der 

Praktikumssuche und -vorbereitung 30 Stunden angerechnet.  

(3) 1Das Orientierungspraktikum umfasst 150 Stunden (5 LP). 2Das Orientierungspraktikum (a) gemäß 

Approbationsordnung (PsychThApprO in der jeweils geltenden Fassung) findet in einer interdisziplinären 

Einrichtung der Gesundheitsversorgung oder in einer anderen Einrichtung statt, in der Beratung, Prävention 

oder Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung psychischer Gesundheit durchgeführt 

wird und in denen PsychotherapeutInnen, Psychologische PsychotherapeutInnen oder Kinder- und 

JugendlichenpsychotherapeutInnen tätig sind. 3Das Orientierungspraktikum (b) allgemein kann in allen 

Berufsfeldern der Psychologie durchgeführt werden, in denen eine Person mit abgeschlossener akademischer 

Ausbildung in Psychologie (Diplom, B.Sc. oder M.Sc.) oder einem vergleichbaren Abschluss tätig ist.  

(4) 1Die Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT I) umfasst 240 Stunden (8 LP). 2Die BQT I (a) gemäß 

Approbationsordnung (PsychThApprO in der jeweils geltenden Fassung) dient dem Erwerb erster praktischer 

Erfahrungen in spezifischen Bereichen der psychotherapeutischen Versorgung. 3Sie findet in Einrichtungen 

der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomatischen oder neuropsychologischen Versorgung, 

Einrichtungen der Prävention oder Rehabilitation (mit psychotherapeutischer, psychiatrischer, 

psychosomatischer oder neuropsychologischer Versorgung), Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

oder sonstigen Bereichen der institutionellen Versorgung statt, in denen Psychotherapeut*innen, 

Psychologische Psychotherapeut*innen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen tätig sind. 4Für 

die BQT I (a) müssen bereits mindestens 60 Leistungspunkte im Studium absolviert sein. 5Die BQT I (b) 

allgemein kann in allen Berufsfeldern der Psychologie durchgeführt werden, in denen eine Person mit 
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abgeschlossener akademischer Ausbildung in Psychologie (Diplom, B.Sc. oder M.Sc.) oder einem 

vergleichbaren Abschluss tätig ist. 

(5) 1Studierende, die eine Approbation anstreben, müssen das Orientierungspraktikum und die Berufs-

qualifizierende Tätigkeit I nach Version (a) gemäß Approbationsordnung (PsychThApprO in der jeweils 

geltenden Fassung) (siehe Modulhandbuch) absolvieren. 2Alle anderen Studierenden können die Praktika 

gemäß Version (b) allgemein absolvieren.  

(6) 1Für alle Praktika kann nur eine Tätigkeit anerkannt werden, die ab dem Zeitpunkt der Hochschul-

zugangsberechtigung ausgeübt wird. 2Für das Berufsbezogene Praktikum und das Orientierungspraktikum 

können auch Praktikumstätigkeiten anerkannt werden, die vor Beginn des Studiums absolviert wurden, sofern 

die nötigen Anforderungen erfüllt sind. 

(7) Die Praktikumsstelle(n) kann/können im Ausland liegen. 

(8) Die Tätigkeiten werden im Block (in den Semesterferien) oder studienbegleitend durchgeführt.   

(9) Über Abweichungen von den Regelvorgaben in (1) bis (8) entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 4  Praktika im Masterstudiengang 

(1) 1Es ist ein berufsbezogenes Praktikum oder es sind mehrere Praktika zu absolvieren. 2Der Gesamtumfang des 

Praktikums oder der Praktika beträgt 450 Stunden, wobei 60 Stunden auf die Praktikumssuche und -planung 

und Nachbereitung entfallen und 390 Stunden Praktikumszeit absolviert und nachgewiesen werden müssen. 
3Im Falle der Aufteilung der Praktikumszeit muss eines der Praktika mindestens 160 Stunden umfassen. 4Wird 

mindestens ein Praktikum im Ausland absolviert, reduziert sich der erforderliche Umfang der absolvierten 

Praktikumszeit aufgrund des erhöhten Aufwands bei der Praktikumssuche und -vorbereitung auf 320 Stunden. 

(2) Das Praktikum kann bei öffentlichen und privaten Einrichtungen absolviert werden, deren Tätigkeitsfelder 

deutlich erkennbare Bezüge zu den Studieninhalten und Berufsfeldern des Studiengangs aufweisen. 

(3) 1Die Anleitung des Praktikums erfolgt durch eine hauptamtlich beschäftigte Person, die über eine 

abgeschlossene akademische Ausbildung in Psychologie (Diplom, B.Sc. oder M.Sc.) oder einen vergleichbaren 

Abschluss verfügt. 2In besonderen Fällen kann die Betreuung auch von einem/einer Hochschullehrenden oder 

wissenschaftlich Mitarbeitenden des Instituts für Psychologie übernommen werden, wenn diese in der 

Praktikumsstelle selbst nicht gesichert ist. 

(4) Als berufsbezogenes Praktikum kann nur eine Tätigkeit anerkannt werden, die ab dem Zeitpunkt der 

Hochschulzugangsberechtigung ausgeübt wird. 

(5) Die Tätigkeiten werden im Block (in den Semesterferien) oder studienbegleitend durchgeführt.  

(6) Werden während des Bachelors zusätzlich zum Pflichtpraktikum weitere Praktikumsstunden absolviert oder 

wird ein Praktikum zwischen dem Bachelorabschluss und der Einschreibung für den Masterstudiengang 

absolviert, können sie/ kann es im vollen Umfang angerechnet werden. Die Anerkennung erfolgt durch den*die 

Prüfungsausschussvorsitzende*n oder den*die Praktikumsbeauftragte*n. 

(7) Die vorgesehene Gesamtpraktikumsdauer von 450 Stunden kann um 160 Stunden reduziert werden, wenn dies 

durch die erfolgreiche Teilnahme an einem zusätzlichen Nebenfach mit mindestens gleichem Workload 

kompensiert wird. 

(8) Die Praktikumsstelle kann im Ausland liegen. 

(9) Über Abweichungen von den Regelvorgaben in (1) bis (8) entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 5 Anerkennung und Nachweise 

(1) Jedes Praktikum muss die in dieser Praktikumsordnung festgesetzten Kriterien erfüllen. Bei Unklarheit muss 

die*der Studierende vor Aufnahme des Praktikums der*dem Prüfungsausschussvorsitzenden das geplante 

Praktikum darlegen. 2Auf Grund dieser Darlegung entscheidet die*der Prüfungsausschussvorsitzende, ob das 

geplante Praktikum grundsätzlich die Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllt. Andernfalls besteht kein 

Anspruch auf Anerkennung der Leistung. 3Die*der Prüfungsausschussvorsitzende ist auch für die Aner-

kennung der Praktikumsbescheinigungen zuständig, in der die Praktikumsstelle die Tätigkeit bestätigt und nach 

der Art der bearbeiteten Aufgaben spezifiziert. 4Die*der Prüfungsausschussvorsitzende kann die Befugnisse 

nach diesem Absatz widerruflich auch auf eine*n Praktikumsbeauftragte*n übertragen. 

(2) Zur Anerkennung müssen für jedes Praktikum folgende Dokumente eingereicht werden:  

● eine schriftliche Bescheinigung der Praktikumsstelle über Praktikumszeiten und -inhalte, in der die 

Durchführung des Praktikums bestätigt wird 

● das „Formular zur Anerkennung eines Praktikums“ und 

● das „Formular Praktikumsbericht“. 

(3) Werden mehrere Praktika für ein Modul absolviert, so soll die Einreichung der Unterlagen zur Anerkennung 

bei der*dem Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. der*dem Praktikumsbeauftragten zu einem Zeitpunkt 

gesammelt erfolgen. 

(4) 1Wird im Bachelorstudiengang ein Praktikum für mehrere Module absolviert, so genügt die Anfertigung eines 

Praktikumsberichts. 2Wird im Masterstudiengang mehr als ein Praktikum absolviert, entfällt ab dem zweiten 

Praktikum die Pflicht, einen Praktikumsbericht zu erstellen. 

§ 6 In-Kraft-Treten und Übergangsregelung 

(1) Diese Praktikumsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück am Tag 

nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück rückwirkend zum 

01.10.2020 in Kraft. 

(2) Abweichend von Satz 1 gilt für Studierende, die im Sommersemester 2020 im Bachelorstudiengang 

„Psychologie“ im 6. oder höheren Fachsemester eingeschrieben waren, weiterhin die bisherige Praktikums-

ordnung, es sei denn sie wechseln auf Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss in die neue studiengangs-

spezifische Prüfungsordnung. Dann gilt für sie auch die neue Praktikumsordnung.  

 

 

 

 


